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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 57. Aufruf zur Wahl der Mitarbeitervertreter in 
die Arbeitsrechtliche Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes für die Amtsperiode 
2021 bis 2024 mit Beteiligungsmöglichkeit 
von Gewerkschaften

Bis zum 30. Oktober 2020 ist die Wahl der neuen Mit-
glieder der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes für die am 
1. Januar 2021 beginnende Amtsperiode durchzuführen. 
Die Koordinierung des Wahlverfahrens obliegt dem zent-
ralen Vorbereitungsausschuss, der sich am 20. Januar 
2020 konstituiert hat. 

Die Durchführung der Wahlen in den Bistümern liegt in 
der Zuständigkeit der diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen, soweit deren Zuständigkeit 
im jeweiligen Bistum durch bischöfliche Regelung festge-
legt ist (im Offizialatsbezirk Oldenburg: die Mitarbeiter-
vertretung des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg). 
Diese haben binnen vier Wochen nach Veröffentlichung 
dieses Wahlaufrufs einen Wahlausschuss zu bilden. Die-
ser besteht aus drei Mitgliedern, welche das passive 
Wahlrecht nach der jeweiligen diözesanen Mitarbeiterver-
tretungsordnung besitzen. 

Der Wahlausschuss versendet sechs Wochen nach 
seiner Konstituierung die vom Vorbereitungsausschuss 
erstellten Wahlunterlagen und die Wählerliste – spätes-
tens bis zum 11. August 2020 – an die wahlberechtigten 
Mitarbeitervertretungen. Der Wahlausschuss legt den 
Zeitpunkt der Wahlversammlung fest, die spätestens 
bis zum 30. Oktober 2020 stattfinden muss. Er erstellt 
die Liste der Kandidat(inn)en für die Wahl des jeweiligen 
Vertreters / der jeweiligen Vertreterin in der Bundes-
kommission und der zuständigen Regionalkommission 
und verschickt diese spätestens zwei Wochen vor der 

Wahlversammlung an die wahlberechtigten Mitarbeiter-
vertretungen.

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Wahlverfah-
rens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich aus 
der Wahlordnung und den dazu vom Vorbereitungsaus-
schuss erstellten Unterlagen, die der Vorbereitungsaus-
schuss den diözesanen Wahlausschüssen zeitnah zur 
Verfügung stellen wird.

Bei der Wahl zur Amtsperiode 2021 bis 2024 haben 
die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaf-
ten) die Möglichkeit, eigene Vertreter(innen) für die 
Mitarbeiterseite in die Arbeitsrechtliche Kommission 
(Bundeskommission und die sechs Regionalkommissi-
onen) zu entsenden. 

Berechtigt zur Entsendung von Vertreter(inne)n sind 
Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für die Rege-
lungsbereiche der Arbeitsrechtlichen Kommission örtlich 
und sachlich zuständig sind.

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit Gele-
genheit gegeben, sich binnen einer Anzeigefrist von zwei 
Monaten an der Entsendung von Vertreter(inne)n der 
Mitarbeiter(innen) in die Arbeitsrechtliche Kommission zu 
beteiligen. Die Anzahl der Vertreter(innen), die von den Ge-
werkschaften entsandt werden, richtet sich grundsätzlich 
nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der 
Entsendung in den Gewerkschaften zusammengeschlos-
senen kirchlichen Mitarbeiter(innen) im Zuständigkeitsbe-
reich der Kommission (Organisationsstärke). Unabhängig 
davon haben die Gewerkschaften – vorbehaltlich eines 
weitergehenden Nachweises – die Möglichkeit, bis zu drei 
Vertreter(innen) in die Bundeskommission zu entsenden. 
Außerdem können sie jeweils bis zu zwei Vertreter(innen) 
in die Regionalkommission Bayern und die Regionalkom-
mission Ost und jeweils eine(n) Vertreter(in) in die Regio-

Stück 5 Paderborn, den 20. Mai 2020 163. Jahrgang



nalkommissionen Mitte, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Nord entsenden. 

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Entsende-
verfahrens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich 
aus der Entsendeordnung, die Teil der Ordnung der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes ist. 

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Ver-
treterinnen und Vertretern in die Arbeitsrechtliche Kom-
mission beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem 
Vorbereitungsausschuss über die 

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes
Karlstr. 40
79104 Freiburg

spätestens bis zum 23. Mai 2020 (zwei Monate nach 
diesem Wahlaufruf) schriftlich mitteilen. Die Anzeige kann 
nur bis zum Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben wer-
den. Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht werden, 
können nicht mehr berücksichtigt werden (Ausschluss-
frist).

Berlin, den 23. März 2020

Der Vorbereitungsausschuss

Klaus Koch

Kai Kobschätzki

Martina Schiwek

Kontakt: akmas@caritas.de

Nr. 58.  Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in 
die Regionalkommissionen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes 2020 – Wahlaufruf – 1

Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet 
am 31. Dezember 2020. Die Wahl der Vertreter(innen) der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen der Arbeits-
rechtlichen Kommission wird unter der Leitung des Vor-
bereitungsausschusses für die Dienstgeberseite durch-
geführt. 

In jeder (Erz-)Diözese und dem Offizialatsbezirk Olden-
burg wird jeweils ein Mitglied in die jeweilige Regional-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gewählt; 
in den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart 
jeweils zwei Mitglieder. Dazu findet in jeder (Erz-)Diözese 
und im Offizialatsbezirk Oldenburg eine eigene Wahl-
handlung statt, die von einem eigens zu bildenden Wahl-
vorstand durchgeführt wird. Dieser besteht aus drei Mit-
gliedern und konstituiert sich bis spätestens 30. Juni 
2020.

Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, 
die mit ihren Einrichtungen Mitglied im jeweiligen Diöze-
san-Caritasverband oder im Landes-Caritasverband Ol-
denburg sind und die in den Geltungsbereich der Richtli-
nien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deut-
schen Caritasverbandes (AVR) fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR). 

1   Wahlaufruf gemäß § 2 Abs. 3 der Wahlordnung der Dienstgeberseite 
i. V. mit § 6 Abs. 1 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes neu (AK-O neu)

Nur die in der Liste aufgeführten Rechtsträger nehmen an 
der Wahl teil. An diese Rechtsträger versendet der Wahl-
vorstand bis spätestens sechs Wochen nach seiner Kon-
stituierung Wahlbenachrichtigungen mit Erläuterungen 
zur Wahl. Rechtsträger, die bis spätestens Ende August 
2020 keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, kön-
nen gegen die Nichteintragung in der Aufstellung inner-
halb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen bis ein-
schließlich 14. September 2020 Einspruch beim Wahlvor-
stand einlegen. 

Parallel zur Wahlbenachrichtigung werden die Rechts-
träger aufgefordert, dem Wahlvorstand bis zu einer von 
diesem zu bestimmenden Frist Wahlvorschläge für die 
Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in der jeweili-
gen Regionalkommission zu unterbreiten. Aus den so 
vorgeschlagenen Kandidaten wird der/die Vertreter(in) 
der Dienstgeber in der Regionalkommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission in einer Wahlversammlung ge-
wählt. In die Wahlversammlungen der (Erz-)Diözesen und 
des Offizialatsbezirks Oldenburg können die wahlberech-
tigten Rechtsträger jeweils einen Vertreter entsenden.

Die Wahlversammlung hat in jeder (Erz-)Diözese und im 
Offizialatsbezirk Oldenburg spätestens bis zum 31. Okto-
ber 2020 zusammenzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen die Wahlhandlungen durchgeführt sein. 

Der Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite 
wird die Wahlunterlagen erarbeiten und die Wahlvorstän-
de bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen.

Die Bestimmung der übrigen Vertreter(innen) der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen durch die Diö-
zesan-Caritasverbände und den Landes-Caritasverband 
Oldenburg erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit die-
ser Wahl.2 Die gem. § 6 Abs. 5 AK-O stattfindende Wahl 
weiterer Mitglieder der Bundes- und Regionalkommissio-
nen zur Wahrung der Parität für die nach § 5 AK-O ent-
sandten Vertreter(innen) der Gewerkschaften, findet 
ebenso wie die Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber 
in die Bundeskommission und in den Leitungsausschuss 
erst in weiteren Schritten statt.3 

Freiburg im Breisgau, Februar 2020

Vorbereitungsausschuss

Elke Gundel

Marc Riede

Holger Sahner

Nr. 59. Korrektur zum Kirchlichen Amtsblatt 2020, 
Stück 3, Nr. 45. (Änderung der Mitarbeiter-
vertretungsordnung anlässlich der Corona-
Pandemie)

In Ziffer I.2) ist das Wort „erfolgt“ durch das Wort „ist“ 
zu ersetzen.

2  vgl. § 6 Abs. 2 AK-O neu
3   vgl. § 5 der Wahlordnung der Dienstgeberseite und § 6 Abs. 3, 

 § 6 Abs. 5 AK-O neu
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Nr. 60. Erwachsenen-Firmung 2020

Leider muss die Erwachsenenfirmung am Samstag, 
den 6. Juni 2020 um 10:30 Uhr im Hohen Dom zu Pader-
born aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 

Die Erwachsenenfirmung am Montag, den 7. Dezem-
ber 2020 um 18:30 Uhr in der Propsteikirche St. Johan-
nes Baptist zu Dortmund findet statt. Falls sich auch dort 
Änderungen ergeben, geben wir dies rechtzeitig bekannt. 

Sollte es in diesen Zeiten aus einem besonderen Grund 
pastoral geboten erscheinen, erwachsenen Firmbewer-
berinnen und Firmbewerbern das Sakrament der Firmung 
zu spenden (vgl. z. B. can. 1065 § 1 CIC), so wende man 
sich zuerst an den Generalvikar und über ihn an das Se-
kretariat Kirchenrecht. Firmvollmacht an Priester gemäß 
can. 884 CIC wird auch in Zukunft nur in Ausnahmefällen 
gegeben.

Nr. 61.  Hinweise zum Aufruf für die Solidaritätsakti-
on Reno vabis im Mai 2020 und zur Kollekte 
am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020 in Anbe-
tracht der Corona-Krise

„Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9).  
Ost und West in gemeinsamer Verantwortung“ – gerade 

auch in Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen schrän-
ken das gesellschaftliche und kirchliche Leben sowie 
wirtschaftliche Aktivitäten in Deutschland und weltweit 
gravierend ein. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen 
unmittelbar auch die Reno vabis-Pfingstaktion. Aufgrund 
der eingeschränkten Versammlungsfreiheit können in Kir-
chengemeinden und andernorts keine Veranstaltungen 
zur Pfingstaktion geplant bzw. durchgeführt werden. Ins-
besondere ist derzeit bundesweit die Durchführbarkeit 
von Gottesdiensten zum Pfingstfest und damit der Reno
vabisPfingstkollekte noch unklar. Die Kollekte aber ist 
eine wichtige Säule zur Unterstützung der Partner in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa, deren Arbeit unter erheblich 
erschwerten Bedingungen weitergeht. 

Der biblische Aufruf zur Friedensarbeit erhält durch die 
aktuelle Krise einen besonderen Akzent. Denn aufmerk-
same und offenherzige Solidarität stiftet Frieden und er-
möglicht eine gute gemeinsame Zukunft aller Menschen. 
Deshalb bittet Reno vabis alle Katholikinnen und Katholi-
ken an Pfingsten um einen Beitrag zur Solidarität mit Ost-
europa. 

Besonders wertvoll kann in diesem Jahr die Reno
vabisPfingstnovene sein, die es nun seit 25 Jahren gibt. 
Sie eignet sich hervorragend für das Hausgebet und für 
das Gebet in kleinen Gruppen. Erstmals liegt sie auch in 
ukrainischer Sprache vor und ermöglicht damit eine Ge-
betsbrücke quer durch Europa.  

Reno vabis unterstützt Projektpartner, die sozialen und 
pastoralen Bedingungen sowie die Bildungssituation zu 
verbessern. Ein Schwerpunkt in der Ukraine ist zum Bei-
spiel die Trauma-Behandlung für Opfer und ehemalige 
Kriegsteilnehmer. Frieden zu schaffen und zu erhalten er-
fordert aber auch die Fähigkeit, Brücken zu bauen, Ge-
meinsamkeiten zu erkennen, Spannungen auszuhalten 
sowie Unterschiede zu tolerieren. Reno vabis stärkt diese 
Fähigkeiten, indem Projekte zur Krisenprävention, zur 

Friedenserziehung von Kindern und Jugendlichen in Re-
gionen mit gewaltbelasteter Vergangenheit oder Jugend-
begegnungen zwischen Ost und West gefördert werden, 
die helfen, das Verständnis füreinander zu entwickeln. 

Keine Pfingstaktion 2020

–  Über alle Veranstaltungstermine informiert die Web-
seite: www.Reno vabis.de/pfingstaktion

Anstelle der Eröffnung und des Abschlusses der 
Pfingstaktion wird auf zwei Angebote verwiesen, die für 
ein Livestreaming im Internet derzeit in Planung sind: 

–  Übertragung einer heiligen Messe im ukrainischen 
griechisch-katholischen Ritus am 17. Mai 2020 aus 
der Kapelle des Collegium Orientale in Eichstätt (der-
zeit in Planung) 

–  Pontifikalamt am Pfingstsonntag, dem 31. Mai 2020, 
im Freiburger Münster mit Erzbischof Stephan Bur-
ger um 10 Uhr

Reno vabisKollekte am Pfingstsonntag

Falls öffentliche Gottesdienste wieder möglich sind, 
wird am Pfingstsonntag, dem 31. Mai 2020, sowie in den 
Vorabendmessen am 30. Mai 2020, in allen katholischen 
Kirchen die Reno vabis-Kollekte für Osteuropa gehalten. 
Allgemein wird gebeten, verstärkt auf Überweisungs-
möglichkeiten oder die Abgabe von Barspenden in den 
Spendentüten oder besonders gekennzeichneten Um-
schlägen hinzuweisen. 

Kalendarium zur Durchführung der  
Reno vabisPfingstaktion 2020

ab Montag, 4. Mai 2020

– Aushang der Reno vabis-Plakate 
–  Verteilung der kombinierten Spendentüten/Infoblät-

ter an Gottesdienstbesucher oder im Pfarrbrief

Siebter Sonntag der Osterzeit:  
Samstag und Sonntag, 23./24. Mai 2020  
Bei Abhaltung von öffentlichen Gottesdiensten oder im 
Livestreaming

–  Verlesen des Aufrufs der deutschen Bischöfe (siehe 
Amtsblatt vom 30.04.2020, Seite 58) in allen Gottes-
diensten, auch in den Vorabendmessen

–  Predigt/Hinweis auf die Pfingstkollekte von Reno-
vabis 

–  Verteilung der Spendentüten/Infoblätter mit Hinweis, 
dass
•  die Spende für die Menschen in Osteuropa am 

Pfingstsonntag gesammelt wird,
• die Spende zum Pfarramt gebracht oder
•  sie auf ein Reno vabis-Spendenkonto überwiesen 

werden kann
–  Spendentüten/Infoblätter: Nachlegen auf dem Schrif-

tenstand oder Einlegen in die Gottesdienstordnung/
den Pfarrbrief

–  Vorschlag für eine NACHRICHT IM INTERNET an die 
Pfarrgemeinde: 

In diesen Monaten besinnen sich viele Menschen 
in unserer Gemeinde auf den Wert des Zusammen-
haltens und der Solidarität. Die Folgen des Corona-
Virus treffen auch die Reno vabis-Pfingstaktion, da 
die Kollekte eine existenzielle Säule der Reno vabis-
Projektarbeit ist. Durch die weiterhin starken Be-
schränkungen des öffentlichen Lebens sind keine 
Veranstaltungen in den Gemeinden möglich, und die 
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Zahl der Gottesdienstbesucher bleibt eingeschränkt. 
Dennoch geht die Arbeit in den Hilfsprojekten weiter. 
Menschen in der Ukraine, aber auch in zahlreichen 
anderen Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas 
leiden an Krieg und sozialem Unfrieden und sind auf 
unsere Solidarität angewiesen. Hinzu kommt nun die 
Sorge um die eigene Gesundheit in Zeiten der Pan-
demie. Daher wenden wir uns heute mit folgender 
Bitte an Sie: Spenden Sie Ihre Kollekte direkt an 
Reno vabis. Das geht per:

www.reno vabis.de/pfingstspende

oder:

Reno vabis e. V.
Bank für Kirche und Caritas eG
DE94 4726 0307 0000 0094 00
GENODEM1BKC 

Samstag und Pfingstsonntag, 30./31. Mai 2020  
Eucharistiefeier/Gottesdienst mit SpendenAufruf zur 
Reno vabisKollekte (falls möglich)

–  Bekanntmachung der Reno vabis-Kollekte in allen 
Gottesdiensten, auch am Vorabend, z. B.: „Heute 
bittet die Kirche durch ihre Solidaritätsaktion Reno
vabis um eine Spende für die Menschen in Mittel, 
Ost und Südosteuropa.“  
Auf Wunsch der deutschen Bischöfe wird die Reno-
vabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidaritätsaktion 
Reno vabis ohne jeden Abzug an die Bistumskasse 
weitergegeben. Das Ergebnis der Reno vabis-Kollekte 
ist mit dem Vermerk „Reno vabis 2020“ zu überweisen 
an: IBAN: DE08 4726 0307 0010 7019 00 bei der Bank 
für Kirche und Caritas eG (BIC: GENODEM1BKC). 

–  Diese Überweisung soll innerhalb eines Monats erfol-
gen. Die Bistumskasse leitet die Beträge unverzüg-
lich an Reno vabis weiter.

Materialhinweis:

–  Die Pfingstnovene 2020 mit dem Titel „Gottes Geist 
schenkt Frieden“ wurde verfasst von Anna To-
mashek-Dobra und angeregt durch Gedanken von 
Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, dem 
Oberhaupt der Ukrainischen Griechisch-Katholi-
schen Kirche. Die 25. Reno vabis-Pfingstnovene ver-
eint ostkirchliche (byzantinische) und lateinische Tra-
dition und bietet zu den elf Novenen-Andachten mit 
Textimpulsen auch eindrucksvolle Illustrationen mit 
eigenem meditativen Zugang an. Die Bilder von Mar-
gret Russer erinnern mit ihren goldenen Hintergrün-
den an die Gestaltung ostkirchlicher Ikonen. Die 
diesjährige Pfingstnovene wird von Reno vabis-
Erzbischof Dr. Heiner Koch erneut für das Neun-Ta-
ge-Gebet zwischen Christi Himmelfahrt und dem 
Pfingstfest in den Pfarreien, in Familienkreisen, Grup-
pen und Verbänden als Gebetsbrücke in den Osten 
Europas empfohlen. Dort liegen Übersetzungen in 
ukrainischer und englischer Sprache vor. Die Reno-
vabis-Pfingstnovene eignet sich aber genauso für 
das individuelle Gebet.

–  Besonders weisen wir auch auf das Gebetsbild so-
wie Materialien für Gemeinden und Lehrer hin.

–  Eine Übersicht über alle Materialien gibt die Websei-
te www.reno vabis.de/material. Alle Aktionsmateriali-
en liegen dort online zum Herunterladen bereit.
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